
469 der Beilagen zu den St~nographischen Protokollen des Nationalr.ates XVI. GP 

Bericht 

des Verfassungsausschusses 

über den Antrag der Abgeordneten Hochmair, . 
Dr. Gugerbauer und Genossen betreffend ein 
Bundesverfassungsgesetz über den umfassen-

den Umweltschutz (112/ A) 

In der Begründung des selbständigen Antrages 
wird ua. ausgeführt: . 

Der Schutz und die Bewahrung der natürlichen 
Umwelt als Lebensgrundlage des Menschen ist zu 
einer zentralen gesellschaftlichen und damit auch 
politischen Aufgabe geworden. Ihre Bewältigung 
verlangt vielfältige Anstrengungen, die nicht von 
einer, sondern nur von allen Gebietskörperschaften 
gemeinsam und im Zusammenwirken mit den Bür­
gern selbst erbracht werden können. Viele dieser 
Maßnahmen konnten bereits verwirklicht werden, 
weitere wurden in Angriff genommen. Es sei in die~ 
sem Zusammenhang lediglich auf die Maßnahmen 
zur Seenreinhaltung, zur Verringerung von Emis­
sionen aus Verbrennungsanlagen sowie auf die För­
derung von Umweltinvestitionen durch den 
Umweltfonds verwiesen. Viele zusätzliche Aktivitä­
ten werden jedoch noch notwendig sein, um einen 
umfassenden und wirksamen Schutz der natürli­
chen Umwelt zu verwirklichen. Ziel all dieser 
Anstrengunge~ muß es sein, den heute lebenden, 
aber auch allen künftigen Generationen eine 
intakte Umwelt in all ihrer Vielfalt zu erhalten. 

Durch den vorliegenden Antrag soll eine Staats­
zielbestimmung geschaffen werden, die sämtliche 
Gebietskörperschaften in die gemeinsamen Bemü­
hungen um die Verwirklichung eines umfassenden 
Umweltschutzes einbindet. Die ausdrückliche Ein­
beziehung von Ländern und Gemeinden in dieses 
Bekenntnis steht jedoch keineswegs im Wider­
spruch zur föderalistischen Ordnung Österreichs. 
Das vorliegende Verfassungsgesetz stellt vielmehr 
eine Bekräftigung der von nahezu allen politischen 
Organen all dieser Gebietskörperschaften abgeleg­
ten Bekenntnisse zum Staatsziel eines "umfassen­
den Umweltschutzes" dar. Im Rahmen der beste-

henden ·Kompetenzverteilung, die sowohl dem 
Bund wie auch den Ländern und Gemeinden 
Zuständigkeiten auf dem Gebiete des Umwelt­
schutzes zuordnet, sollen daher alle Gebietskörper­
schaften die Anliegen des Umweltschutzes beach­
ten. 

D~rch das vorliegende Verfassungsgesetz soll 
der bestehende österreichische Grundrechtskatalog 
nicht erweitert werden. Ein "Umwelt-Grundrecht" 
würde wohl kaum in die Systematik der be~tehen­
den Grundrechte einzuordnen sein. Zudem würde 
ein solches "Grundrecht" bei den Rechtssuchenden 
Hoffnungen eq,eugen, die in der Rechtsdurchset­
zung vor den Höchstgerichten nicht verwirklicht 
werden könnten. Dieser Tatsache ist man sich auch 
in der in- und ausländischen Diskussion um 
Umweltschutz-Verfassungsbestimmungen bewußt, 
die veröffentlichten Entwürfe beweisen dies. Durch 
den vorliegenden Antrag soll daher eine Staatsziel­
bestimmung betreffend· den umfassenden Umwelt­
schutz geschaffen werden. Ein gegebenenfalls, zu 
schaffendes individuelles Umwelt-Grundrecht soll 
jedoch der in Arbeit befindlichen Gesamtreform 
des österreich ischen Grundrechtskataloges vorbe" 
halten bleiben. 

Wie bereits eingangs ausgeführt, soll mit dem im 
Entwurf vorliegenden Bundesverfassungsgesetz 
eine sogenannte Staatszielbestimmung für den 
umfassenden Umweltschutz geschaffen werden. 
Dem Wesen einer solchen Bestimmung - wie sie 
etwa auch Art. 9 a B-VG vorsieht - entsprechend 
enthält § 1 Abs. 1 ein Bekenntnis zum umfassenden· 
Umweltschutz. § 1 Abs. 2 enthält eine exemplari­
sche Aufzähldefinition dieses Begriffes; darin sind 
beispielhaft die Bewahrung der wichtigsten 
Umweltgüter, nämlich Luft, Wasser und Boden, 
sowie die Vermeidung von Beeinträchtigungen 
durch Lärm genannt. Rechtspolitisches . Ziel des 
umfassenden Umweltschutzes muß die Erhaltung 
und die Wiederherstellung des ökologischen 
Gleichgewichtes in der natürlichen Umwelt sein. 
Mit dem im Entwurf vorliegenden Bundesverfas-
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sungsgesetz wird die Bedeutung des Umweltschut­
zes für alle Bereiche staatlichen Handelns unterstri­
chen. 

Der Verfassungsausschuß hat die Vorlage am 
22. November 1984 in Verhandlung gezogen und 
nach Wortmeldungen der Abgeordneten 
Dr. Ne iss e r, Dr. K hol, Dr. Er mac 0 r a, 
Mag. K a b a s, C a p, B erg man n, 
Dr. V e sei s k y, der Berichterstatterin sowie des 
Staatssekretärs Dr. Lös c h n a keinstimmig 

Dr. Helene Partik-Pable 
Berichterstatter 

beschlossen, dem Hohen Hause die Annahme des 
Gesetzentwurfes' in der von. den Abgeordneten 
Dr. Ne iss e r, C a p und Mag. K a b a s vorge­
schlagenen Fassung zu empfehlen. 

Der Verfassungsausschuß stellt somit den 
An t rag, der Nationalrat wolle dem an g e -
s chi 0 s sen enG e set zen t w u r f die verfas­
sungsmäßige Zustimmung erteilen. 

Wien, 1984 11 22 

Dr. Schranz 
Obmann 

z 
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Bundesverfassungsgesetz vom :xxxxx 
über den umfassenden Umweltschutz 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

§ 1. (1) Die Republik Österreich (Bund, Länder 
und Gemeinden) bekennt sich Zum umfassenden 
Umweltschutz. 

(2) Umfassender Umweltschutz ist die Bewah­
rung der natürlichen Umwelt als Lebensgrundlage 

des Menschen vor schädlichen Einwirkungen. Der 
umfassende Umweltschutz besteht insbesondere in 
Maßnahmen zur Reinhaltung der Luft, des Wassers 
und des Bodens sowie zur Vermeidung von Störun­
gen durch Lärm. ' 

§ 2. Mit der Vollziehung dieses Bundesverfas­
sungsgesetzes ist die Bundesregierung betraut. 
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